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1 VERORDNUNGSTEXT 

1.1 GELTUNGSBEREICH  

Das Planungsgebiet erstreckt sich über die GP-Nr. 439/53, 439/64, 439/98, 439/99, 439/104 

und 439/105 sowie über Teilflächen der GP-Nr. 439/1, 439/26, 439/37, 439/38, 439/52, 

439/58, 1126/10, 1129/3 1136/1, 1136/3 und 1136/5, alle KG Thurnberg, und umfasst inkl. 

Straßenflächen und Grünflächenanteil rund 59.700 m². 

1.2 FESTLEGUNGEN GEM. § 51 ABS 2 ROG 2009 

1.2.1 Straßenfluchtlinien 

Die Straßenfluchtlinien sind mit der Begrenzung der im Planungsgebiet angegebenen 

Verkehrsflächen ident. 

1.2.2 Verlauf der Gemeindestraßen 

Die Gemeindestraße verläuft entlang der östlichen Planungsgebietsgrenze. 

1.2.3 Baufluchtlinien  

Die Baufluchtlinie entlang der Erschließungsstraße ist in einem Abstand von 4,0 m zu de-

ren Straßenfluchtlinie festgelegt. Zum entlang der nördlichen Planungsgebietsgrenze ver-

laufenden Fuß- und Radweg verläuft die Baufluchtlinie in einem Abstand von 2,5 m zu 

dessen Straßenfluchtlinie. 

1.2.4 Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen 

Die maximale bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfläche wird in Teilgebiet (TGB) G5-Mitte 

1 durch eine Grundflächenzahl (GRZ) von max. 0,50 und in TGB G5-Mitte 2 mit einer GRZ 

von 0,60 festgelegt. 

1.2.5 Bauhöhen 

Die maximal zulässigen Gebäudehöhen werden mit der obersten Dachtraufe von 15,0 m 

über dem jeweiligen Bezugspunkt1 in Meereshöhe und dem höchsten Punkt des Baues 

(bzw. Firsthöhe) von 25,0 m über diesem Bezugspunkt festgelegt. 

1.2.6 Erfordernis einer Aufbaustufe 

Es besteht kein Erfordernis einer Aufbaustufe gem. § 50 Abs 3 ROG 2009. 

1.3 FESTLEGUNGEN GEM. § 53 ABS 2 ROG 2009 

1.3.1 Verlauf der Erschließungsstraßen 

Das Planungsgebiet wird von der unmittelbar östlich vorbeiführenden Erschließungsstraße 

aus erschlossen. Entlang dieser ist gemäß Plandarstellung ein Aus-/Einfahrtsverbot festge-

legt, nördlich davon ist eine Aus- bzw. Einfahrt möglich, südlich davon nur eine Ausfahrt. 

 
1 Der Bezugspunkt in Meereshöhe ist die höchste Kote des HQ100+30cm bzw. das endgültig herzustellende 
Gelände laut Gesamthöhenplan Spirk & Partner Ziviltechnikergesellschaft m.b.H. 2006, im ggst. Fall zu in-
terpolieren aus den nächstliegenden bekannten Bezugspunkten von 432,97 m NN im Süden, 432,34 NN 
etwa in der Mitte des Planungsgebiets und 431,39 m NN im Norden des Planungsgebiets. 



PUCH BEI HALLEIN BPL GEWERBEPARK G5-MITTELTEIL - 2. ÄND. allee42 landschaftsarchitekten 

6 g251201_gewerbepark g5-mittelteil - 2. änd._b bericht.docx 

1.3.2 Baugrenzlinien und Situierungsbedingungen 

Gegenüber der Waldfläche bzw. des Grünflächenerhaltungsgebots (siehe Kap. 1.3.6) in 

der westlichen Hälfte des Planungsgebiets wird eine Baugrenzlinie im Abstand 3,0 m zur 

östlichen Grenze der GP-Nr. 439/58 festgelegt. 

1.3.3 Art der Wasserversorgung 

Das Planungsgebiet ist an die Ortswasserleitung (WG Puch) für die Versorgung mit Trink-

wasser anzuschließen. 

1.3.4 Art der Wasserversorgung 

Das Planungsgebiet ist an die Ortskanalisation (RHV Salzburg Stadt und Umlandgemein-

den) anzuschließen. Die Oberflächenwässer sollen soweit als möglich der Versickerung 

zugeführt werden. Die direkte Ableitung von Straßenwässern in die Regenkanalisation ist 

nicht gestattet. Die Einleitung von Oberflächenwässern aus Betriebsflächen in den Vorflu-

ter darf nur nach vorheriger Retention erfolgen (Nebenbestimmungen 363 und 364, UVP-

Bescheid Zl. 21601-616/ 344 - 2002). Oberflächenwässer von befestigten Flächen (z.B. 

Parkplätzen oder Manipulationsflächen) sind über Sickermulden und ggf. –schächte zu 

entsorgen. 

1.3.5 Energieversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt über die Salzburg AG, die Fernwärmeversorgung über die 

AESG. 

1.3.6 Pflanzbindungen 

Im Westen des Planungsgebietes sind die verbleibenden Waldflächen zwischen Salzach 

und dem neuen Riesbach dauerhaft zu erhalten (Grünflächenerhaltung). 

1.3.7 BF 1 – Hochwasserschutz 

Die Höhe der Erdgeschoss-Fußbodenoberkante2 der neu zu errichtenden Objekte im Be-

reich des Planungsgebietes wird mit mindestens 30 cm über dem HQ100 der benachbar-

ten Bäche festgelegt. 

Bis zur Kote HW100 + 30 cm sind sämtliche Räumlichkeiten wasserdicht auszuführen. D. h. 

Keller sind als wasserdichte Wannen, Kellerlichtschachte sind wasserdicht bis auf das 0,0 

hochzuziehen. Rampen von Tiefgaragen sind bis zum 0,0 wasserdicht auszuführen (Teil 

der Nebenbestimmung 183, UVP-Bescheid Zl. 21601-616/ 344 - 2002). 

1.3.8 BF 2 – Begrünung 

Die Dachflächen sind mit Gründächern auszugestalten, Lichtbänder am Dach dürfen 

nicht reflektieren. Mindestens 10% der Gesamtfläche des jeweiligen Bauplatzes/Grundstü-

ckes sind als dauerhafte Grünflächen mit Gehölzbepflanzung anzulegen, wobei überwie-

gend großkronige Laubbäume mit einem Mindeststammumfang von 16/18 cm zu 

 
2 vgl. Nebenbestimmung 183, UVP-Bescheid Zl. 21601-616/ 344 - 2025: Die Festlegung der Erdgeschossfuß-
bodenoberkante der neu zu errichtenden Objekte im Bereich des Gewerbe- und Technologieparks hat 
auf die HW 100 Koten plus 30 cm der unmittelbar angrenzenden Bäche (alter Riesbach, neuer Riesbach) 
zu erfolgen. 
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pflanzen sind. Parkplatzflächen auf Rasengittersteinen, Schotterrasen oder Vergleichba-

rem mit Baumbepflanzung können in diesen Flächenanteil einbezogen werden, nicht hin-

gegen die im Rahmen des Gesamtprojektes angelegten Waldriegel oder Ökoflächen. 

An Bauplatzgrenzen sind Grünstreifen mit Baumbepflanzung vorzusehen, sofern nicht ge-

hölzbestandene Flächen (z.B. Waldriegel) angrenzen (vgl. UVP-Verhandlung vom 

06.06.2005). 

Im südlichen Teil von TGB G5-Mitte 2 wird entlang der Gemeindestraße ein Pflanzgebot 

verordnet. Dabei ist eine Bepflanzung mit heimischen Gehölzen (klein- bis mittelkronige 

Bäume, vorzugsweise Bergahorn und Stieleiche) vorzunehmen. Der Pflanzstandort ist nicht 

koordinativ festgelegt und kann von der planlichen Darstellung abweichen. Im Süden 

dieses Teilgebietes ist ein mind. 1 m tiefer Pflanzgraben zu schaffen und die Fassade mit 

Schlingknöterich zu beranken. 

1.3.9 BF 3 – Baugrunderkundung 

Hinsichtlich der Tragfähigkeit des Untergrundes sind die im Gutachten von Dr. Breymann 

vom 03.05.2005 und 06.06.2005 (GZ 02-197-06 und 02-197-07) genannten Kennwerte für 

die Gründungsbemessung zugrunde zu legen und sind diese vor der Bauplatzerklärung 

für den jeweils geplanten Bauplatz projektspezifisch zu verifizieren. Weiters sind die im o.a. 

Gutachten angeführten Empfehlungen der dortigen Kapitel 5 bis 8 einzuhalten, insbeson-

dere ist für jedes Bauvorhaben ein projektspezifisches Bodengutachten zu erstellen. 

 

  



PUCH BEI HALLEIN BPL GEWERBEPARK G5-MITTELTEIL - 2. ÄND. allee42 landschaftsarchitekten 

8 g251201_gewerbepark g5-mittelteil - 2. änd._b bericht.docx 

2 ERLÄUTERUNGSBERICHT 

2.1 BEGRÜNDUNG DER 1. ÄNDERUNG/ERWEITERUNG 

Für den Ausbau des bestehenden Betriebes sowie weitere Betriebsansiedlungen soll der 

Bebauungsplan Richtung Norden erweitert werden. 

2.2 BEGRÜNDUNG DER 2. ÄNDERUNG 

Wie bei anderen Teilgebieten im Gewerbepark schon vollzogen soll die bauliche Aus-

nutzbarkeit auf GP 439/105 KG Thurnberg im Hinblick auf eine geplante bauliche Erweite-

rung und die Festlegungen des Räumlichen Entwicklungskonzeptes REK auf eine GRZ von 

0,6 erhöht werden. 

2.3 PLANUNGSGRUNDLAGEN GEM. § 51 ABS 1 ROG 2009 

2.3.1 Lage, Größe und Beschaffenheit des Planungsgebietes 

Das Planungsgebiet ist Teil des Gewerbeparkes zwischen ÖBB-Strecke, Tauernautobahn, 

Salzachkorridor und den verbleibenden Waldflächen an der Gemeindegrenze zu Els-

bethen und umfasst eine Fläche von rund 59.700 m² (ca. 3,5 ha bebaubarer Fläche), wel-

che überwiegend der Betriebsansiedlung dienen sollen. Das Planungsgebiet ist bereits 

weitgehend infrastrukturell erschlossen (siehe 2.1.5 und 2.1.6). 

2.3.2 Aussagen im Räumlichen Entwicklungskonzept 

Das Räumliche Entwicklungskonzept  (3. Teiländerung „Neubau Seniorenwohnhaus vom 

03.12.13) beinhaltet folgende für gegenständlichen Bebauungsplan relevante Aussagen: 

1.3 WIRTSCHAFT 

ZIELE MASSNAHMEN 

… … 

 Erhaltung bestehender, Ansiedlung um-
weltverträglicher Betriebe zur Erhöhung 
des Steueraufkommens. 

 Ausweisung von Gewerbeflächen vor-
rangig zur Deckung des regionalen Be-
darfes und zur Schaffung überregional 
bedeutsamer zusammenhängender Flä-
chen (> 8ha) 

 Die Betriebsansiedlung hat einem Ge-
samtkonzept entsprechend zu erfolgen, 
in dem auch die Interessen der Anrainer 
eingeflossen sind. 

 Schaffung eines (über)regional bedeutsa-
men Gewerbestandortes in der Ursteinau. 

 Berücksichtigung der raumordnungsrele-
vanten Ergebnisse des UVP-Verfahrens für 
das Gesamtkonzept bei nachfolgenden 
Maßnahmen der örtlichen Raumplanung 
(Teiländerung FWP->Bebauungsplanung) 
(siehe Kap. 2, 3 und 4). 

 Anbindung des Gewerbestandortes 
Ursteinau an das hochrangige Verkehrs-
netz (siehe Kap. 4.1). 

… 

 Errichtung der Autobahnanschlusses Puch-
Urstein. 

… 

… … 

2. FREIRAUMKONZEPT 

2.1 LANDSCHAFTSGEFÜGE, NATURRAUM, UMWELTBEDINGUNGEN 

ZIELE MASSNAHMEN 
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 Stabilisierung und nach Möglichkeit Ver-
besserung des Landschaftshaushaltes im 
Salzachtal. 

 Das gesamte Landschaftsschutzgebiet 
südlich Urstein sollte geschlossen be-
wahrt werden. 

 

… 

 Unterstützung bei der angestrebten Aus-
dehnung des Landschaftsschutzgebietes 
im Bereich Puch-Süd gegen eine Zurück-
nahme geringwertiger Flächen nördlich 
der Autobahn (z.B. durch Kenntlichma-
chung als ökologisch besonders wichtig er-
scheinende Flächen im FWP) 

 Nördlich Urstein: Schaffung eines Umge-
hungsgerinnes um das Kraftwerk Urstein 
durch den Betreiber des Gewerbe-/Tech-
nologieparkes zusammen mit naturnaher 
Waldbewirtschaftung etc. 

 Der durch die Bebauung des Gewerbe-
standortes Ursteinau entstehende Eingriff ist 
durch folgende Maßnahmen umweltver-
träglich zu gestalten: 

o Berücksichtigung von 6 mindestens 15 
m breiten quer zur Talrichtung anzule-
genden Gehölzstreifen bei der Bebau-
ungsplanung 

… 

o Berücksichtigung von mit der Ge-
meinde abzustimmenden Gestaltungs- 
und Bepflanzungsplänen bei der Be-
bauungsplanung 

o Errichtung von Schutzbarrieren für Am-
phibien und Kleinlebewesen durch den 
Betreiber, erforderlichenfalls Berücksich-
tigung bei der Bebauungsplanung 

… 

… … 

3. SIEDLUNGSKONZEPT 

3.1 SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND FLÄCHENNUTZUNG DER SIEDLUNGSGEBIETE 
... 

FREIRAUM- UND SIEDLUNGSKONZEPT NACH ORTSTEILEN: 
... 

Unterthurn-Heiligenstein-Monstein: 

ZIELE MASSNAHMEN 

 Deckung des lokalen Bedarfes durch 
kleinere Baulandmodelle 

 Sonst lediglich Auffüllen von Lücken. 
Keine Verschlechterung der Lärmsitua-
tion. 

 Ausreichende Lärmschutzmaßnahmen für 
die Siedlung zur Erhaltung der Lebensquali-
tät (insbes. im Zusammenhang mit der Er-
richtung der Gewerbegebiets-zufahrt und 
der nachfolgenden Bebauung durch die 
in Kap. 2.1 angeführten Maßnahmen. 

… 

Ursteinau: 

ZIELE MASSNAHMEN 

 Schaffung eines regional bedeutsamen 
Gewerbestandortes in verträglicher Ab-
stimmung mit dem Umfeld. 

 Ausweisung von Betriebsflächen unter Be-
achtung einer umwelterträglichen Abstim-
mung der Raumnutzungen beispielsweise 
durch Widmung von Pufferzonen (z.B. als 
Betriebsgebiet), Berücksichtigung von 
Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Gebäudean-
ordnung, Schutzbauten etc.) bei der Be-
bauungsplanung  
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 Berücksichtigung der der UVP zugrunde-
gelegenen städtebaulichen Rahmenbe-
dingungen bei der Bebauungsplanung 
v.a. hinsichtlich Lärmschutz und Land-
schaftsbild (durchschnittliche GRZ von 0,5 ; 
(Erhöhung auf 0,6 möglich bei entspre-
chenden, landschaftlich wirksamen Kom-
pensationsmaßnahmen ); abgestufte Hö-
henentwicklung gegen Unterthurn, Be-
pflanzung von mindestens 10% des jew. Be-
triebsgrundstückes als dauerhafte Grünflä-
che (siehe 2.1 etc.) 

 Schaffung eines Überflutungsraumes nörd-
lich des Gewerbeparkes¸ Berücksichtigung 
der geordneten Beseitigung von Oberflä-
chenwässern über Sickermulden und ggf. –
schächte bei der Bebauungsplanung  

4. VERKEHRSKONZEPT 

4.1 ÜBERGEORDNETES VERKEHRSWEGENETZ 

ZIELE MASSNAHMEN 

 Herstellung eines Autobahnanschlusses.  Erhöhung der Lärmschutzwände an der 
A10 gemäß Trassenverordnung zum Auto-
bahnanschluss 

… 

 Verstärkte Nutzung des guten öffentli-
chen Verkehrsangebotes. 

 Anbindung der Gewerbezone an das 
ÖV-Netz. 

 Errichtung einer Bahnhaltestelle bei 
Puch-Urstein 

… 

4.2 REGIONALES UND LOKALES VERKEHRSWEGENETZ 

ZIELE MASSNAHMEN 

… … 

 Ergänzung des Grundradwegenetzes; 
Schließung von Lücken bzw. Schaffung 
von Alternativen abseits starkbefahrener 
Straßen. 

 Errichtung von 3 fahrradtauglichen 
Salzachzugängen und eines Radweges 
entlang der neuen Gemeindestraße . 

 … 

… … 

Der Planteil (Leitbild) des Räumlichen Entwicklungskonzeptes weist gegenständlichen Be-

reich zur Erweiterung für Gewerbe und Handel aus. Der Trassenbereich von der Gemein-

destraße ist als Verkehrsfläche abgegrenzt, entlang der Salzach ist  ein Grünzug zu erhal-

ten. 

2.3.3 Flächenwidmung 

Das Planungsgebiet ist großteils als Gewerbegebiet gewidmet, im westlichen Teil sind Flä-

chen als Grünland – Ländliche Gebiete, der neue Riesbach als Grünland – Größere Ge-

wässer gewidmet. 



allee42 landschaftsarchitekten PUCH BEI HALLEIN BPL GEWERBEPARK G5-MITTELTEIL - 2. ÄND. 

g251201_gewerbepark g5-mittelteil - 2. änd._b bericht.docx 11 

 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan (rot umrandet ist die Grenze des Planungsgebiets des  
             ggst. Bebauungsplans dargestellt) 

2.3.4 Natürliche und rechtliche Beschränkungen der Bebaubarkeit 

Natürliche Beschränkungen: Liegen keine vor. 

Rechtliche Beschränkungen: Diese ergeben sich für den Gewerbepark durch die Aufla-

gen aus dem UVP-Verfahren (UVP- Bescheid Zl. 21601-616/ 344 – 2002, abgeändert durch 

mehrere UVP-Bescheide, zuletzt vom 25.07.2005 Zl. 21601-616/837-2005). Es sind dies ins-

besondere folgende Auflagen, welche nur z.T. im Rahmen der Bebauungsplanung um-

gesetzt werden können: 

Auflage Nebenbestimmung 

Hinsichtlich künftiger Dachdeckungen der auf dem Gelände des Gewerbeparks 
errichteten Gebäude dürfen nur Materialien eingesetzt werden, welche nach-
weislich keine auswaschbaren pestiziden Substanzen enthalten. 

154 

Der Technologie- und Gewerbepark ist so zu gestalten, dass großräumig, insbeson-
dere von den im Befund des Amtssachverständigen für Naturschutz/Fauna und 
Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft in der zusammenfassenden Bewertung ge-
nannten erhöhten Standorten aus gesehen, der Eindruck eines zum Teil bewalde-
ten oder baumbestandenen Grünraumes entsteht. Dem dienen insbesondere die 
nachstehenden Auflagen 

209 

Mindestens 10% der Gesamtfläche des jeweiligen Bauplatzes/Grundstückes sind 
als dauerhafte Grünflächen mit Gehölzbepflanzung anzulegen, wobei überwie-
gend großkronige Laubbäume (z.B. Platane, Berg- und Spitzahorn, Esche, Stielei-
che, Linden-Arten) mit einem Mindeststammumfang von 16/18 cm zu pflanzen 
sind. Parkplatzflächen auf Rasengittersteinen, Schotterrasen oder Vergleichbarem 
mit Baumbepflanzung können in diesen Flächenanteil einbezogen werden, nicht 
hingegen die im Rahmen des Gesamtprojektes angelegten Waldriegel oder 
Ökoflächen. An Bauplatzgrenzen sind Grünstreifen mit Baumbepflanzung vorzuse-
hen, sofern nicht gehölzbestandene Flächen (z.B. Waldriegel) angrenzen. 

1.1.2 (UVP- Be-
scheid Zl. 21601-
616/ 837 – 2005) 















Nils Stille
Stempel




		2025-12-05T10:18:19+0100
	Martin Sigl
	Signaturpruefung unter https://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-01-09T08:52:00+0100
	Martin Sigl
	Signaturpruefung unter https://www.signaturpruefung.gv.at




